
Von Basel III zu CRR/CRD IV zu IST: Als 
Reaktion auf die Entstehung und den  
Verlauf der letzten globalen Finanzkrise 
verabschiedete der Baseler Ausschuss für 
Bankenaufsicht ein Reformpaket, das un-
ter dem Namen Basel III firmiert. Basel III 
bezeichnet ergänzende Empfehlungen zu 
der im Jahr 2004 verabschiedeten Rah-
menvereinbarung über die internationale 
Konvergenz der Eigenkapitalmessung und 
Eigenkapitalanforderungen für Banken 
(Basel II). Einerseits umfasst Basel III Emp-
fehlungen zur Erhöhung der Eigenkapi-
talanforderungen und die Bildung von  
Eigenkapitalpuffern. Andererseits bein-
haltet Basel III eine Rahmenvereinbarung 
über die Messung, Standards und die 
Überwachung in Bezug auf das Liquidi-
tätsrisiko der Banken. 

Erhöhung der Widerstandsfähigkeit  
und der Transparenz

Die europäische Umsetzung von Basel III 
wird durch die Kapitaladäquanzverord-
nung (Capital Requirements Regulation, 
kurz CRR) und die Kapitaladäquanzrichtli-
nie (Capital Requirements Directive, kurz 
CRD IV) vollzogen und schrittweise bis 
2019 umgesetzt. Erklärtes Ziel der neuen 
Empfehlungen ist die Erhöhung der Wider-
standsfähigkeit der Banken und Banken-
systeme gegenüber real- und finanzwirt-
schaftlichen Schocks.

Auf Grundlage des CRR/CRD-IV-Pakets  
erarbeitet die Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde (EBA) technische Durch-
führungsstandards (Implementing Techni-
cal Standards, kurz ITS), die nach einer 
Bestätigung der Europäischen Kommissi-
on unmittelbare Gültigkeit in allen 28 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
besitzen. Die ITS stellen ein einheitliches 
Regelbuch für alle europäischen Banken 
dar und sollen neben der Widerstandsfä-

higkeit auch die Transparenz und Effizienz 
des europäischen Bankensystems stärken. 
Die ersten beiden Standards übermittelte 
die EBA im Juli 2013 an die Europäische 
Kommission, einerseits Offenlegungs-
pflichten der Banken in Bezug auf ihre Ei-
genmittel (EBA ITS 2013/01 – Disclosure 
for Own Funds by Institutions), anderer-
seits aufsichtsrechtliche Meldepflichten 
der Banken gegenüber ihren nationalen 
Aufsichtsbehörden (EBA ITS 2013/02 – 
Supervisory Reporting). Beide Standards 
sind derweil von der Europäischen Kom-
mission angenommen worden. 

Der zweite Standard beschreibt die beiden 
zentralen Rahmenwerke der aufsichts-
rechtlichen Meldepflichten von zirka 8 000 
europäischen Banken, das „Common Re-
porting Framework“, kurz COREP und das 
„Financial Reporting Framework“, kurz  
FINREP. Ersteres umfasst die Bereiche Ei-
genmittel und Verschuldungsquote, Groß-
kredite und Liquidität. Letzteres deckt  
das gesamte externe Rechnungswesen der 
Banken in einem sehr hohen Detailgrad ab, 
wobei sowohl nationale als auch internati-
onale Rechnungslegungsstandards Berück-
sichtigung finden. 

Beide Rahmenwerke bestehen aus mehre-
ren Meldemodulen, jedes Meldemodul aus 
einer oder mehreren Tabellengruppen und 
jede Tabellengruppe aus einer oder mehre-
ren Tabellen (Vordrucke/Meldebögen). Da-
tenqualität wird mittels Validierungsregeln 
erreicht, die tabellenspezifischer Natur, ta-
bellenübergreifend, tabellengruppenüber-
greifend, modulübergreifend oder gar rah-
menwerkübergreifend sein können. 

Umfangreiche Meldepflichten in  
festen Abständen

Banken sind verpflichtet, in festen Ab-
ständen Meldungen entsprechend der 
Standards an die nationalen Aufsichts-
behörden abzugeben (erste Meldestufe). 
Anschließend sind die nationalen Auf-
sichtsbe hörden verpflichtet, die entgegen-
genommenen Meldungen an die EBA  
weiterzuleiten (zweite Meldestufe). Neben 
den beiden beschriebenen Standards hat 
die EBA bis heute 13 weitere Standards an 
die Europäische Kommission übermittelt, 
unter anderem Ergänzungen von FINREP 
um aufsichtsrecht liche Meldepflichten für 
notleidende und gestreckte Risikopositio-
nen sowie aufsichtsrecht liche Melde-
pflichten bezüglich der Belastung von 
Vermögenswerten (Asset Encumbrance). 

Harmonisierung und Digitalisierung 
des europäischen Meldewesens

Klaus Baumann / Tim Dabringhausen / Maciej Piechocki

Kreditwesen 13 / 2014 · S. 15 / 649

Klaus Baumann, (Hauptgruppen-)Leitung 
für IT-Verfahren und Projektmanagement 
im Bereich Banken und Finanzaufsicht, 
Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main; 
Dr. Tim Dabringhausen, Business Consul-
tant, BearingPoint, Dr. Maciej Piechocki, 
Partner, BearingPoint/XBRL Deutschland, 
beide Frankfurt am Main

Bankenregulierung und Bankenaufsicht 
unterliegen einem stetigen Wandel. Ban-
kenkrisen offenbaren die Schwächen des 
regulatorischen und aufsichtsrechtlichen 
Rahmenwerkes und beschleunigen dessen 
Wandel. In diesem Kontext untersuchen die 
Autoren die europäischen Bestrebungen 
einer Harmonisierung und Digitalisierung 
des Meldewesens in Europa, deren Ur-
sprünge sie in der im Jahr 2008 ausgebro-
chenen globalen Finanzkrise ansiedeln. 
Hierzu bringen sie die rechtliche, fachliche 
und technische Ebene des Wandels in Ein-
klang. Mit Blick auf die Umsetzung der  
europäischen Vorgaben in Deutschland 
verweisen sie zwar auf die positiven Aus-
wirkungen verbesserter Analysemöglich-
keiten auf die Stabilität des gesamten 
Bankensystems, erwarten aber bis zur end-
gültigen Implementierung durchaus noch 
mehr oder weniger knifflige Herausforde-
rungen bei der Anpassung. (Red.) 
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In Tabelle 1 werden die verschiedenen 
Rahmenwerke, Meldemodule, Tabellen-
gruppen und die Anzahl der Tabellen je  
Tabellengruppe zusammengestellt. Nicht 
berücksichtigt ist hier die Dynamik (soge-
nannte Z-Achsen oder Blätter) vieler 
Tabellen, also die Tatsache, dass viele Ta-
bellen mehrfach zu melden sind, beispiels-
weise für verschiedene Risikopositionsklas-
sen, Länder oder Währungen.

Von ITS zu DPM zu XBRL: Die Tabellen 
und Validierungsregeln veröffentlicht die 
EBA als Anhänge ihrer Standards. Diese 
Anhänge sind vordruckbasiert, das heißt, 
die einzelnen Datenpunkte werden durch 
ihre Tabellenposition beschrieben, wo- 
hingegen sie außerhalb ihres Tabellen-
kontextes keine Bedeutung besitzen. Die 

vordruckbasierten Anhänge dienen aus-
schließlich der Visualisierung, sind jedoch 
für den Datenaustausch zwischen natio-
nalen Aufsichtsbehörden und EBA unge-
eignet. Für diesen Zweck definiert die EBA 
ein sogenanntes Datenpunktmodell (Data 
Point Model, kurz DPM), welches jeden 
Datenpunkt der vordruckbasierten An-
hänge mit bestimmten Dimensionen ver-
sieht. 

Ein Datenpunkt kann dabei beliebig viele 
Dimensionen zugewiesen bekommen. Bei-
spielsweise wird der Datenpunkt „Eigen-
mittel“ der Tabelle „CA1 – Eigenmittel“ 
(Reihe 010, Spalte 010) durch die Dimen-
sionen Metrik (Betrag, der Übergangsbe-
stimmungen enthält), Basis (Eigenmittel), 
Hauptkategorie (Regulatorische Kapitalins-

trumente) und Eigenmittel (Gesamte Ei-
genmittel) beschrieben.

Ableitung einer XBRL-Taxonomie

Aus dem DPM wird eine sogenannte XBRL-
Taxonomie abgeleitet. XBRL steht für eX-
tensible Business Reporting Language und 
ist ein nicht-proprietärer, web-basierter, 
offener Standard zum Austausch von  
Unternehmens-, Finanz- und Meldewesen-
informationen, dessen erste Spezifikation 
das Konsortium XBRL International im Jahr 
2000 veröffentlichte. Die XBRL-Spezifi - 
kation definiert die Regeln für XBRL- 
Taxonomien. XBRL-Taxonomien sind Spie-
gel bilder rechtlicher Rahmenbedingungen 
(beispielsweise der CRR/CRD IV, IFRS oder 
E-Bilanz in Deutschland) und definieren die 
Regeln bestimmter XBRL-Dokumente. Da-
ten enthaltende und den Regeln einer 
XBRL-Taxonomie entsprechende XBRL-Do-
kumente werden schließlich XBRL-Instanz-
dokumente genannt. Jeder in den Vordru-
cken enthaltene Datenpunkt besteht im 
Prinzip aus zwei XBRL-Bausteinen, seiner 
Definition und seiner Ausprägung. 

Als Beispiel dient der Datenpunkt „Eigen-
mittel“ der Tabelle „CA1 – Eigenmittel“ 
(Reihe 010, Spalte 010), dessen XBRL-Bau-
steine Tabelle 2 zu entnehmen sind. Die 
Definition beinhaltet den Kontext des Da-
tenpunktes (context id), die Meldeeinheit 
(entity), den Meldezeitraum (period) und 
die Dimensionen des Datenpunktes (scena-
rio). Die Ausprägung selbst erfolgt in einer 
bestimmten Metrik und beinhaltet im vor-
liegenden Beispiel die Genauigkeit des 
Wertes, die Währung des Wertes und den 
Wert selbst. Sowohl die Metrik als auch die 
vordefinierten Dimensionen ergeben sich 
unmittelbar aus dem DPM.

Die nationalen Aufsichtsbehörden sind 
verpflichtet, Meldungen der Banken als 
XBRL-Instanzdokumente an die EBA zu 
übermitteln. Während XBRL auf der zwei-
ten Meldestufe verpflichtend ist, steht es 
den nationalen Aufsichtsbehörden frei, in 
welcher Form sie die Meldungen der von 
ihnen beaufsichtigten Banken entgegen-
nehmen. 

Gegenüber traditionellen Formen der Un-
ternehmens- und Finanzberichterstattung, 
wie der Veröffentlichung von Jahresbe-
richten im PDF-Format oder in proprietä-
ren XML-Formaten, bietet XBRL einige 
Vorteile. Erstens lassen sich die mittels 

Framework Module Table Groups Number of Tables

COREP

COREP_ind

Capital Adequacy 7

Credit Risk 13

Operational Risk 2

Market Risk 8

Leverage Ratio 6

COREP_con

Capital Adequacy 7

Group Solvency 1

Credit Risk 13

Operational Risk 2

Market Risk 8

Leverage Ratio 6

Leverage Ratio_con_only 1

COREP_LE_ind Large Exposures 4

COREP_LE_con Large Exposures 6

COREP_LCR_ind Liquidity Coverage 4

COREP_LCR_con Liquidity Coverage 4

COREP_NSFR_ind Stable Funding 2

COREP_NSFR_con Stable Funding 2

FINREP

FINREP_con_GAAP

FINREP_part_1 36

FINREP_part_1_GAAP_only 6

FINREP_part_2 10

FINREP_part_3 4

FINREP_part_4 14

FINREP_con_IFRS

FINREP_part_1 36

FINREP_part_2 10

FINREP_part_3 4

FINREP_part_4 14

AE
AE_ind Asset_Encumbrance 9

AE_con Asset_Encumbrance 9

Tabelle 1: Die neuen Rahmenwerke des Meldewesens (COREP/FINREP/AE)
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XBRL verbreiteten Daten schneller und 
kostengünstiger ihrem eigentlichen Zweck, 
der Datenanalyse, zuführen. Zweitens 
führt die Standardisierung der Berichter-
stattung im Rahmen einer XBRL-Taxono-
mie zu einer besseren Vergleichbarkeit von 
Unternehmens-, Finanz- und Meldewesen-
daten. Drittens bietet XBRL die Möglich-
keit der Datenvalidierung und steigert da-
mit die Datenqualität der Informationen.

Umsetzung in Deutschland

Die Bundesbank hat entschieden, die Mel-
dungen der Banken auf der ersten Melde-
stufe auf der gleichen technischen Basis 
entgegenzunehmen und zu validieren, wie 
dies von der EBA auf der zweiten Meldestu-
fe erwartet wird. Das aktuelle DPM (2.0.1) 
und die abgeleitete aktuelle XBRL-Taxono-
mie (2.0.1) sind damit auch Grundlage der 
Meldungen deutscher Banken an die Bun-
desbank. Für die nationale Bearbeitung der 
Meldungen hat die Bundesbank die XBRL-
Taxonomie um eine Kopfzeile erweitert, die 
allgemeine Meldeinformationen enthält. 
Hierzu zählen verschiedene Identnummern, 
das Datum der Meldungserstellung, der 
Meldungszeitraum, die Meldungsart (ein-
zeln/konsolidiert), der Name der Meldewe-
sensoftware und die Kontaktdaten der mel-
denden Entität. 

Die Aufsichtsseite verspricht sich von den 
neuen, umfassenden Meldewesenanforde-
rungen weitreichendere und tiefergehende 
Analysemöglichkeiten, um die Solvabili-
täts- und Liquiditätsprobleme einzelner 
Banken frühzeitig erkennen und die Stabi-
lität des gesamten Bankensystems sicher-
stellen zu können.

Die interne Umsetzung der ITS, des DPM 
und der gesamten XBRL-Technologie stellt 
die deutschen Banken vor erhebliche Her-
ausforderungen. Vor dem Hintergrund der 
erst im Dezember 2013, und damit nur 
vier Monate vor dem ersten Meldestichtag 
zum 31. März 2014, veröffentlichten fina-
len fachlichen und technischen Vorgaben 
hat die EBA die Einreichungsfristen für die 
ersten Meldungen des COREP-Rahmen-
werkes bis einschließlich 30. Juni 2014 
verlängert. 

Erschwerend bei der Umsetzung hinzuge-
kommen ist, dass die zur Verfügung ge-
stellten Validierungsregeln teilweise nicht 
der erforderlichen Qualität entsprachen 
und bereits angepasst werden mussten. 
Zwar werden die neuen Anforderungen 
bezüglich der Datenqualität mittelfristig 
greifen, aber in der Einführungsphase zu-
sätzliche Aufwände auf Seiten der Banken 
und der Bundesbank mit sich bringen. 

Bereits heute ist zu erkennen, dass die Agi-
lität des Meldewesens, also sowohl Ände-
rungen als auch Erweiterungen der Mel-
deinhalte seitens der EBA, und die damit 
verbundenen Anpassungen des DPM und 
der XBRL-Taxonomien sowohl die Banken 
als auch die Bundesbank vor weitere Her-
ausforderungen stellen werden. 

Implementierung als Herausforderung

Aus Sicht der Bankenaufsicht stellt sich die 
grundlegende Frage, wie die immensen 
Datenvolumina, welche die neuen Anfor-
derungen mit sich bringen, ausgewertet 
werden können. Aus Sicht der Banken 
stellt sich die grundlegende Frage, wie  
Änderungen und Erweiterungen der Mel-
deinhalte effizienter umgesetzt werden 
können. Letzten Endes stellen die Harmo-
nisierung und Digitalisierung des europäi-
schen Meldewesens einen wichtigen, aber 
keinesfalls einfachen Schritt im Prozess 
der Neugestaltung der europäischen Ban-
kenaufsicht dar. Während ITS, DPM und 
XBRL mittel- bis langfristig Effizienzge-
winne versprechen, müssen zu allererst die 
Implementierungsprojekte in Europa er-
folgreich abgeschlossen werden, damit 
sich Bankenaufseher und Banken gleicher-
maßen in der neuen Realität des Meldewe-
sens einfinden können.

<!-- Definition -->

  <xbrli:context id=“c2826“>

    <xbrli:entity>

      <xbrli:identifier scheme=“http://www.bundesbank.de/ext/basis/identifiertyp/creditorNumber“>xxxxxxxx</xbrli:identifier>

    </xbrli:entity>

    <xbrli:period>

      <xbrli:instant>2013-12-31</xbrli:instant>

    </xbrli:period>

    <xbrli:scenario>

      <xbrldi:explicitMember dimension=“eba_dim:BAS“>eba_BA:x11</xbrldi:explicitMember>

      <xbrldi:explicitMember dimension=“eba_dim:MCY“>eba_MC:x275</xbrldi:explicitMember>

      <xbrldi:explicitMember dimension=“eba_dim:OFS“>eba_OF:x10</xbrldi:explicitMember>

    </xbrli:scenario>

  </xbrli:context>

<!-- (…) -->

<!-- Ausprägung -->

  <eba_met:mi310 decimals=“-3“ unitRef=“EUR“ contextRef=“c2826“>123456789.99</eba_met:mi310>

<!-- (…) -->

Tabelle 2: Datenpunkt „Eigenmittel“ in XBRL 


